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Einwilligung zur Verwendung von Fotos und Bildaufnahmen für die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins 

Ich willige ein, dass der TC Haibach e.V. Fotos und Bildaufnahmen, auf denen ich erkennbar abgebildet bin, im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins verwenden darf. 

Die Aufnahmen können insbesondere bei sportbezogenen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen des Vereins 
entstehen, zum Beispiel bei Training, Mannschaftsspielen, Turnieren, Vereinsfesten, Ehrungen, Arbeitseinsätzen oder 
sonstigen Vereinsveranstaltungen. 

Die Verwendung darf insbesondere erfolgen für: 

• die Veröffentlichung auf der Internetseite des TC Haibach e.V. 

• Veröffentlichungen in Vereinsmitteilungen, Aushängen, Flyern oder sonstigen Vereinspublikationen 

• Beiträge auf vereinseigenen Social-Media-Kanälen, sofern solche genutzt werden 

• die Weitergabe an die örtliche oder regionale Presse zur Berichterstattung über den Verein, seine 
Mannschaften, Veranstaltungen und sportlichen Aktivitäten 

Die Einwilligung umfasst sowohl Einzelaufnahmen als auch Gruppenaufnahmen, soweit sie im Zusammenhang mit 
dem Vereinsleben, dem Sportbetrieb oder der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins stehen. 

Mir ist bekannt, dass veröffentlichte Fotos im Internet weltweit abrufbar sein können. Eine Weiterverwendung durch 
Dritte kann trotz technischer und organisatorischer Maßnahmen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bei einer 
Veröffentlichung in sozialen Netzwerken gelten zusätzlich die Nutzungs- und Datenschutzbedingungen des jeweiligen 
Anbieters. 

Die Einwilligung ist freiwillig. Die Mitgliedschaft im TC Haibach e.V. oder die Teilnahme am Vereinsbetrieb ist nicht 
davon abhängig, ob diese Einwilligung erteilt wird. Wird die Einwilligung nicht erteilt oder später widerrufen, entstehen 
daraus keine Nachteile für die Mitgliedschaft. 

Ich kann diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Vorstand des TC Haibach e.V. 
widerrufen. Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Veröffentlichungen. Bereits 
gedruckte Publikationen können nachträglich nicht oder nur eingeschränkt zurückgerufen werden. Veröffentlichungen 
auf vereinseigenen Internetseiten oder vereinseigenen Social-Media-Kanälen werden nach einem Widerruf im 
Rahmen des technisch und organisatorisch Möglichen entfernt. 

 

 

Ort, Datum        ___________________________________________ 

 

Vor- und Nachname des Mitglieds in Druckbuchstaben  ___________________________________________ 

 

Unterschrift Mitglied 

(bei Minderjährigen: Unterschrift aller Erziehungsberechtigten) ___________________________________________ 

Unterschrift des Kindes (ab 14 Jahren)    ___________________________________________ 

 

 


